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Ein Beitrag zur Auslegung des § 208 RVO.

Von Fritz Mulack, Berlin.

Wer in der Praxis der Krankenversicherung
stellt, der weiß, daß bei den mit dem Vollzuge

Gesetzes betrauten Stellen noch vielfach

Zweifel und Unklarheiten darüber bestehen, wie

g 208 auszulegen ist. Es erscheint daher an¬

gebracht, diese Frage einmal etwas näher zu

erörtern. Die Reichsversicherungsordnung kennt

bekanntlich zwei Arten von Leistungen der

Krankenversicherung: Regelleistung und Mehr¬

leistungen. Für die Gewährung von Mehrleistungen
kann die Kassensatzung eine Wartezeit festsetzen,
d:e auf höchstens sechs Monate nach dem Beitritt

bemessen sein darf. Von dieser Befugnis haben

viele Kassen Gebrauch gemacht. Da die Warte¬

zeit auch auf eine kürzere Frist als sechs Monate

estgesetzt werden kann, so weicht ihre Dauer

bei den einzelnen Kassen voneinander ab. Ent¬

hält die Satzung eine dem § 208 Satz 1 ent¬

sprechende Bestimmung, so gilt sie nicht nur

für versicherungspflichtige, sondern auch für

versicherungsberechtigte Mitglieder (§ 176). Die

Einführung der Waitezeit hat den Zweck, die

K?sse gegen mißbräuchliche Ausnutzung von

solchen Mitgliedern zu schützen, die erst kurze

it vor Eintritt des Versicherungsfalls ihr Mit¬

glied geworden sind, die also zu den Mittein der

Sicherung wenig beigetragen haben. Die

Atzungen mancher Kassen enthalten indessen

Bestimmungen über die Wartezeit, die gegen

^setzliche Vorschriften verstoßen. Nach § 20S

z 1 darf keine andere Bedingung an die Ge¬

währung von Mehrleistungen geknüpft werden,
die Zurücklegung einer Wartezeit von

chstens sechs Monaten. Daraus folgt, daß die

Kassen nicht berechtigt sind, zu bestimmen, daß
1 festgesetzte Versicherungsdauer durch Bei¬

tragsleistungen gedeckt seinnuß; andererseits

nnen sie auch keine „ununterbrochene" Mit¬

gliedschaft vorschreiben. Satzun^sbestimmungen,
die derartige Beschränkungen enthalten, sind

ultig, denn die Satzung darf nichts bestimmen,
s gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft (§ 323

'VO.). In einer Entscheidung des Reichs-

sicheruntsamts vcm 22. Janu-ar 1916 (Arb.-
Vers. 1916 S. K37) ist der Begriff der Wartezeit

nach der Krankenversicherung des näheren er¬

örtert. Zur Entscheidung stand die Frage, ob

die Kassensatzung die Gewährung einer Mehr¬

leistung (erhöhtes Hausgeld) von der Zurück¬

legung einer „ununterbrochenen44 Mitgliedschaft
abhängig machen könne. Das Reichsversicherungs¬
amt hat diese Frage im Hinblick auf § 209 ver¬

neint, die fragliche Satzungsvorschrift für un¬

gültig erklärt und sich gleichzeitig dahin aus¬

gesprochen, daß auf die Wartezeit nach der

Krankenversicherung auch solche Zeiten anzu¬

rechnen sind, die nicht durch Beitragszahlungen
(§ 383) gedeckt sind. Diese Entscheidung weiden

die in Frage kommenden Kassen wohl oder übel

beachten müssen und soweit dies noch nicht ge¬

schehen ist, werden sie nicht umhin können,
eine Änderung der betreffenden Satzungs¬
vorschriften in die Wege zu leiten Die Aus¬

legung des § 208. Satz 1 durch das Reichs¬

versicherungsamt, die übrigens auch zweifellos

der Absicht des Gesetzgebers entspricht, kann

in der Praxis allerdings zu Ergebnissen führen,
die die Kassen in ihrem eigenen Interesse gerade
durch Festsetzung einschränkender Voraus¬

setzungen in die Satzung, die zulässig erschienen,
vermeiden wollten. Man denke z. B. an folgenden,
im täglichen Leben nicht selten vorkommenden

Fall: Ein Arbeiter wird Mitglied einer Kasse,

die eine Wartezeit von sechs Monaten festgesetzt
hat. Nachdem er sechs Wochen gearbeitet unr.

Beiträge entrichtet hat, erkrankt er an einem

Lungenleider', welches ihn arbeitsunfähig macht.

Nachdem dem Versicherten 20 Wociien die

Krankenhilfe gewährt worden ist, wird er gesund

geschrieben, worauf er die Mitgliedschaft frei¬

willig fortsetzt. Nach Ablauf von 4 Wochen seit

Beendigung der Krankenhilfe wird er erneut an

demselben Leiden, das wohl während der Dauer

der freiwilligen Mitgliedschaft fortbestanden, aber

doch weder der ärztlichen Behandlung noch der

Anwendung von Heilmitteln bedurft hat arbeits¬

unfähig geschrieben und sogleich in ein Kranken¬

haus eingewiesen« Dieser Rückfall in die alte

Krankheit bildet einen neuen Unterstützurgsfall.
Da die Kasse u. a. ein erhöhtes Hausgeld als
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Mehrleistung gewährt, so hat der Kranke nunmehr

Anspruch nicht nur auf diese, sondern auf alle

anderen Mehrleistungen der Kasse, weil er ihr

jetzt länger als sechs Monate angehört. Während

der eigentlichen Wartezeit hat der Kranke aber

nur sechs Beiträge geleistet; für die weiteren

zwanzig Wochen war er wegen Arbeitsunfähigkeit
von der Beitragsleistung befreit. Daß einem

solchen Mitgliede die Mehrleistungen gewährt
werden müssen, mag den übrigen Mitgliedern
gegenüber unbillig sein; für eine andere Aus¬

legung des § 208 Satz 1 bietet das Gesetz aber

keine Handhabe. Nach § 209 braucht die Zeit,
während welcher die Mitglieder wegen des An¬

spruchs auf Mehrleistungen warten müssen, nicht

zusammenhängend zu verlaufen. In der Be¬

gründung zum Entwurf einer Reichsversicherungs¬
ordnung (S. 161) wird darüber folgendes aus¬

geführt: „Der Entwurf hält es für richtig, dem¬

jenigen, welcher in einer Krankenkasse bereits

einen Teil der Karenzzeit hinter sich gebracht
hat, diesen Teil stets anzurechnen, wenn der

Versicherte nach vorübergehendem Ausscheiden

aus der Kasse ihr wieder als versicherungs¬
pflichtiges Mitglied beitritt; auf den Grund des

Austritts soll es dabei nicht ankommen.44 Hat

also ein Versicherter bei einer Kasse, die sechs

Monate Karenzzeit für die Mehrleistungen fest¬

gesetzt hat, bereits früher vier Monate zurück¬

gelegt und tritt er ihr später als Pflichtmitglied
wieder bei, so wird ihm diese Zeit auf die sechs¬

monatige Wartezeit angerechnet, so daß er nun¬

mehr nur noch zwei Monate zurückzulegen hat.

Die Anrechnung erfolgt indessen nur in dem

Falle, wo zwischen dem Ausscheiden und dem

Wiedereintritt nicht mehr als sechsundzwanzig
Wochen liegen (§ 209 Absatz 1). Diese Dauer

erhöht sich für Mitglieder, die zur Erfüllung
ihrer Dienstpflicht in Heer und Marine aus¬

scheiden, um diese Dienstzeit (§ 209 Absatz 2).
Für Personen, die während des gegenwärtigen
Krieges dem Reiche oder einer verbündeten

Macht Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche Dienste

leisten, gilt in bezug auf die Wartezeit § 2 des

Gesetzes vom 4. August 1914 (RGBl. 14, 334),
sowie die Verordnung des Bundesrats vom

1. März 1917 (RGBl. 17, 200). Die Kriegszeit wird

sonach als nicht vorhanden betrachtet. Nach

§ 208 Satz 2 gilt eine nach Satz 1 festgesetzte
Wartezeit nicht für Mitglieder, die binnen iier

letzten zwölf Monate bereits für mindestens

sechs Monate Anspruch auf Mehrleistungen einer

Krankenkasse oder einer knapp^chaftlichen Kasse

gehabt haben. Solche Mitglieder haben bei der

neuen Kasse mit dem Tage des Eintritts in die

Beschäftigung sofort Anspruch auf alle Mehr¬

leistungen dieser Kasse. Als Krankenkasse im

Sinne des § 208 Satz 2 gelten nur die im § 225

bezeichneten Kassen. Auf Ersatzkassen bezieht

sich die Vorschrift des Satz 2 nicht (vgl Ent¬

scheidung des Oberv-rsichorungsamts Frankfurt
a O., Arb.-Vers. 1916 S. 277). Die letzten zvolf

Monate worden vom Tage der Erkrankung rück

wärts gerechnet Für die Anwendung des g 20t
Satz 2 ist es, wie nicht selten irrtümlich an¬

genommen wird, nicht erforderlich, daß das Mit¬
glied die Mehrleistungen bei der alten Kasse schon
in Anspruch genofnmen haben muß. Durch eine
solche Auslegung des Gesetzes würde nicht nur

das Mitglied in seinem Recht verletzt werden,
sondern sie wäre auch in dem Falle, wo die
Satzung eine dem § 188 entsprechende Be¬

stimmung enthält und es sich um dieselbe
Krankheit handelt, offenbar widersinnig. Nach
dem Willen des Gesetzgebers genügt es, wenn

das Mitglied während des bezeichneten Zeitraums
einen entsprechenden Anspruch gehabt hätte,
sofern der Versicherungsfall eingetreten wäre
Der Zeitraum von sechs Monaten braucht nicht

zusammenzuhängen. Für die Berechnung der
Frist gilt § 126. Tritt die Erkrankung z. B. am

1. Mai 1919 ein, so muß in der Zeit vom 1. Mai
1918 bis 1. Mai 1919 ein Anspruch auf Mehr¬

leistungen auf die Dauer von 180 Tagen be¬
standen haben, da nach § 126 der Monat zu

30 Tagen berechnet wird. Gehörte ein Mitglied
während der Zeit vom 1. Mai 1918 bis 1. Mai 1919
einer Kasse an, die eine Wartezeit von fünf
Monaten festgesetzt hat, so muß es, um bei der

neuen Kasse sofort Anspruch auf Mehrleistungen
erheben zu können, bei der früheren Kasse
mindestens elf Monate versichert gewesen sein.
Bestand die Mitgliedschaft aber bei drei Kassen,
von denen jede eine Wartezeit von drei Monaten

eingeführt hat, und gehörte das Mitglied der

ersten Kasse sechs', der zweiten Kasse vier uni

der dritten Kasse zwei Monate an, so hätte es

bei der ersten Kasse drei und bei der zweiten

einen Monat, insgesamt also nur vier Monate

Anrecht auf Mehrleistungen gehabt; das Mitglied
hat daher bei der neuen Kasse, als deren Mitglied
es am 1. Mai 1919 erkrankt ist, nur Anspruch auf

die Regelieistungen, weil es eben in den letzten
zwölf Monaten nicht sechs, sondern nur vier

Monate Anspruch auf Mehrleistungen gehabt hat.

Wie man sieht, kann die Vorschrift des Satz 2,
die neu in die Reichsversicherungsordnung a^

genommen worden ist, nur in verhältnismäßig
wenig Fällen angewendet werden. Sie ist ins¬

besondere für solche Arbeiter, die zwar ununter¬

brochen in versicherungspflichtiger Beschäftigung
stehen und Beiträge leisten, aber infolge d^r

Eigenart des Berufs, in dem sie tätig sind, häufig
die Arbeitsstelle und mit ihr die Kasse wechseln

müssen, nur eine angenehme Luftspiegelung am

Baum der sozialen Gesetzgeb ing. Nichts weiht.

Daß das Mitglied bei der alten Kasse Anspruch
auf „gleicnartige und gleich hohe44 Mehrleistungen
gehabt haben muß, ist ebenfalls nicht erforderlich.
Ein dahingehender Antrag wurde abgelehnt

^ (Komm. Ber. II, S. 102, 103). Danach genügt
wenn die alte Kasse nur irgendeine zulässige
Mehrleistung gewährt, auch wena sie noch so

gering ist. Bemerkt sei schließlich noch, d LÜ

I 208 in den Fällen der §§ 212, 289 keine An¬

wendung findet.

Die §§ 141 RVO. und 300 StrPrO. als Hemmschuh in der

Bekämpfung der Volksseuchen.

Da> höhere Recht des gesamten Volkes steht

über dem eiru-r einzelnen Person. Diesen Grund

satz hat die Reich>rp^i^rung nochmals durch

di** Verordnung vorn 11. Dezember 1918 (RGBl.
S 1431) bekräftigt. Über die Bekämpfung der

Volksseuchen (Tuberkulose, Geschlechtskrank-

V >m Geschäftsführer Karl Menge in Ohiigs.

heiten, Alkoholmißbrauch usw.) wurden schon

ganze Bä<%he von Tint^ verschrieben, ohne dai3

einmal gründlich Wandel geschaffen wurie. Auf
alle Verordnungen kann man da^ i n Volksmun
übliche Sprichwort anwenden: „Wasdi mir den

Pelz, aoer mach ihn mir nicht naß.u Solange
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die §§ 141 RVO. und 300 StrPrO. nicht ab¬

geändert werden, bedeuten alle wohlgemeinten
Verordnungen nur ein Pflästerchen auf die

Wunden unseres kranken Volkskörpers. Der

moralische Zwang, der im § 4 der Verordnung
vom IL Dezember 1918 den Ärzten auferlegt ist,

ist abgesehen von seiner Eigenartigkeit als Be¬

stand eines Gesetzestextes eine recht merkwürdige
Prophilaxis. Die Bestimmung in § 4 a, a. O. muß

nach meinem Dafürhalten einen recht optimistisch
veranlagtenVerfasser gehabt haben, denn während

meiner fast 25jährigen Tätigkeit in der sozialen

Gesetzgebung habe ich die deutsche Ärzteschaft

soweit kennen gelernt, daß ich ruhig behaupten
darf, daß nur einzelne Ärzte von diesem gesetz¬
lichen Hinweis Gebrauch machen werden. Die

übergroße Zahl der Ärzte ist auf Verdienst an¬

gewiesen. Da ergibt sich zunächst mal die Frage,
ob die Ärzte das Volkswohl oder ihren Geldbeutel

hoher bewerten. Die Ärzte, die dem Beruf die

ethische Pflicht vorausgesteckt haben, sind sehr

nn gesät. Es ist als selbstverständlich anzu¬

nehmen, daß die Ärzteschaft den Inhalt des § 4

a. a. 0. als lästigen Druck empfindet und wegen

seines unbestrafbaren Nichtbefolgens völlig un¬

beachtet läßt. Daß meine Schlußfolgerungen
zutreffen, beweise ich dadurch, daß die im Kreise

Solingen tatigen Ärzte, vielleicht von einer ver¬

schwindenden Ausnahme abgesehen, sich hart¬

näckig sträuben, die Krankenkassen in der

Ermittelung Geschlechtskranker zu unterstützen.

Sie vertecken sich hinter den § 300 StrPrO. und

pfeifen auf die von der Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz eingerichteten Beratungsstellen für

Geschlechtskranke, obgleich ihnen wiederholt

erklärt worden ist, daß § 141 RVO. den Kranken¬

kassenorganen eine Schweigepflicht auferlegt habe.
Der Vorwand des § 300 StrPrO. ist natürlich

getragen von ihrem eigensten Interesse. Dasselbe,
was hier gesagt ist in bezug auf die Beratungs¬
stellen für Geschlechtskranke, trifft auch zu be-

zuglich der Beratungsstellen für Lungenkranke,
die vom Kommunalverband oder der Kommune

unterhalten werden. Solange nicht von der Reichs-

regierungTuberkuloseund Geschlechtskrankheiten
mit unter das Seuchengesetz gestellt werden, ist

an eine wirksame Mithilfe des Ärztestandes bei

Bekämpfung der genannten Krankheiten nicht zu

denken. Nur hohe Strafen können den Zweck

erreichen, die Ärzteschaft für das Volkswohl zu

teressieren. Selbst das Seuchengesetz wird in

chen Fällen umgangen, in denen es sich um

tinea oder mehrere zahlungsfähige Patienten

handelt. Dies geschieht in der Weise, daß eine

falsche Diagnose so lange als möglich aufrecht¬

erhalten wird.

Nun zum § 2 der Verordnung vom 11. De¬

rber 1918. Auch hierzu schüttelt mancher

eschulte Kassenangestellte sein Haupt und

A sich: Was fange ich damit an? Der vor-

te Absatz des § 3 a. a. 0. läßt unzweideutig
"kennen, daß jeder im öffentlichen Interesse

berechtigt ist, einen Geschlechtskranken — der
it Ehegatte ist — ohne weiteres einem Heil-
¦ ahren zu unterwerfen oder die Durchführung
einer dafür in Betracht kommenden Stelle zu

beantragen. Wie steht es nun mit der Erfahrung,
£ie ich darin machte, daß ein Versicherter dem

Krankenhaus wegen einer Syphilis überwiesen
« ;rde, die ansteckende Frauensperson aber nicht

itglied der Krankenkasse war. Den Mann ließ

¦vasse heilen, die Prostituierte trieb sich indessen

j& den verschiedensten Gegenden Deutschlands
Jm und infizierte unbehelligt weiter. Gegen

sie im Sinne der mehrfach erwähnten Verordnung
vorzugehen, war mir nicht möglich, weil mir der

§ 141 RVO. strafandrohend im Wege stand. Da

es sich bei beiden Gesetzen (Reichsversicherungs¬
ordnung und Verordnung vom 11. Dezember 1918)
um Reichsgesetze handelt, stehen beide neben¬

einander, ohne daß das eine durch das andere

aufgehoben wird. Handelte es sich bei der Vor¬

schrift des § 141 RVO. um ein Landesgesetz, dann

wäre eo ibso die Verordnung vom 11. Dezember

1918 als bevorrechtigt zu behandeln. Alles zu¬

sammengenommen ist im wesentlichen die kriti¬

sierte Verordnung mehr als eine unwirksame

Moralpredigt als ein wirksames Gesetz anzusehen.

Des weiteren sei auf die Haltlosigkeit des

zweiten Satzes des § 2 Absatz 1 hingewiesen.
Professor Herxheimer, Frankfurt a. M., hat in

seinem Vortrag über „Die Salvarsanbehandlung
der Syphilis44 auf der Jahresversammlung des

Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen

1914 in Darmstadt einige Todesfälle zugegeben,
die im Lande festgestellt und durch falsche An¬

wendung bzw. auf die Körperbeschaffenheit des

jeweiligen Patienten zurückzuführen seien. Es

ist also nicht unbestritten, daß ein Geschlechts¬

kranker durch eine Salvarsaninjektion sterben

kann. Ist nun im Hinblick hierauf eine solche

Injektion als ein Eingriff mit einer ernsteren

Gefahr für Leben und Gesundheit im Sinne der

Verordnung anzusehen? Ich stehe auf dem

Standpunkt, daß man dies allgemein nicht vor¬

aussetzen darf, anderseits aber auch nicht gänz¬
lich verneinen kann. Betrachtet man die Leistungs¬
fähigkeit der während des Krieges durch ab¬

gelegte Notexamen auf die Menschheit los¬

gelassenen Studenten der Medizin, die heute

um eine Existenz ringen müssen und infolge
dessen recht unternehmungslustig sein werden,
so kann man wohl eine Salvarsaninjektion als

einen Eingriff verbunden mit Gefahr für Leben

und Gesundheit betrachten. Die medizinische

Wissenschaft hat diesen Standpunkt erfreulicher¬

weise überwunden, und doch kann einem Arzt

ein Strick gedreht werden, der ihm seinen Hals

zudreht.

Chr. Riedel hat in Nr. 9 Jahrg. 1919 der „Orts¬
krankenkasse14 das Kapitel der Fürsorgetätigkeit
der Krankenkassen recht eingehend und sach¬

verständig behandelt. Er hat in seinem Aufsatz

von dem fehlenden Vertrauen der Versicherungs¬
träger untereinander geschrieben und die Zu¬

sammenarbeit besonders der Krankenkassen und

Versicherungsanstalten gefordert. Auch ich habe

die Erfahrung gemacht, daß es bei den Vorständen

der Versicherungsanstalten, insonderheit aber bei

dem der Versicherungsanstalt Rheinprovinz, an

Vertrauen zu den Maßnahmen der Krankenkassen¬

vorstände fehlt. Um mich drastisch auszudrücken

möchte ich sagen, der akademisch gebildete Vor¬

stand der LandesversicherungsanstaltRheinprovinz
betrachtet die Vorstandsmitglieder der Kranken¬

kassen als große Nullen. Meistens werden,
wenn es sich um Einrichtungen handelt, die dem

Versichertenkreis zugänglich gemacht werden

sollen, vorher in großen Versammlungen alle

Bevölkerungskreise darauf hingewiesen, daß eine

solche Einrichung ins Leben gerufen werden soll

oder worden ist. Die Versammlungsteilnehmer
werden dann nach Hause geschickt, um in ihrem

Wirkungskreise für die von der Versicherungs¬
anstalt ins Leben gerufene Einrichtung Propa¬
ganda zu machen. Es muß einmal — wie Riedel

es auch besorgt hat — recht deutlich gesagt
werden, daß die Krankenkassen nicht nur zahlende
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Objekte sind, sondern von im sozialen Leben

tätigen Wesen getragen werden, die aus ihrem

kleineren Wirkungski eis, aber aus engster Fühlung¬

nahme mit dem Volke, ihre Erfahrungen in nicht

zu unterschätzender Weise zum Ausiruck bringen

können. In wiederholten Fällen hat man pro forma

die Vorstände der Unterverbände der Kranken¬

kassen zu einer Rücksprache eingeladen, diese

aber im wesentlichen vor vollendeten Tatsachen

gestellt. Als Beispiel sei hier die Errichtung der

Beratungsstullen tür Geschlechtskranke genannt.

In vielen anderen Punkten — Zahnersatz u. a. —

hat die Versicherungsanstalt unbekümmert um

die Interessen der Krankenkassen mit den be¬

treffenden Stellen verhandelt über Preise und

dergleichen. Wäre es in solchen Fällen nicht im

Interesse aller Versicherungsträger, wenn über

Fragen, die mehrere Versicherungseinrichtungen

betreffen, vorher eine gründliche Aussprache und

Aufnahme von Wünschen aller Beteiligten erfolgte.

Weil dies nicht geschehen, kann man ruhig be¬

haupten, daß die eingerichteten Beratungsstellen
für Geschlechtskranke absolut nicht als ideal

bezeichnet werden können. Dieser Umstand hatte

dann auch zur Folge, daß eine Reihe Ortskranken¬

kassen dem Abkommen, das zwischen Kranken-

kassenunterverbänden und Versicherungsanstalten

getroffen wurde, nicht beigetreten ist. Es kommt

nicht darauf an, Einrichtungen zu treffen, die

nicht benutzt werden, sondern die unter allen

Umständen auch ihrem Zweck entsprechend den

betroffenen Volkskreisen mit nicht zu viel Zeit¬

verlust zugänglich sind. Die Krankenkassen des

Stadt- und oberen Landkreises Solingen werden

in Verbindung mit den Gemeinden eine Beratung
stelle für Geschlechtskranke einrichten, die d

Intensionen dieser Verwaltungskörper entspricht.
Der Versuch, den Vorstand der Versicherung
anstalt dafür zu interessieren, ist nach mündlich

Verhandlung gescheitert, darum errichten i

Krankenkassen diesmal etwas, was unter ihr»

Einfluß steht. Vor allem kommt dabei in Betracht,
daß eine innigere Fühlungnahme mit dem Stellt

leiter über die Maßnahmen im Interesse der

Kranken stattfindet, weiter, daß die Krank

nicht einen ganzen Tag Arbeitsverlust hab<

weil sie innerhalb zwei bis drei Stunden nicht

nur den Rat einholen, sondern auch positiv l

handelt werden können. Zeit ist Geld, dies g

heute mehr denn je. Bei dieser Einrichtung ti

auch die Verletzung der Schweigepflichten in d

Hintergrund, da der Stellen-Leiter zugleich Kass»

Facharzt ist. Hier arbeiten also Faktoren gerne

sam, denen die Volksgesundheit wirklich

Herzen liegt unl die gleichzeitig ihr eigenst
finanzielles Interesse wahrnehmen. Der Grur

satz, der hei der Versicherungsanstalt Rheinprovinz
in folgendem zu bestehen scheint: „Wir bezahlen

den Kitt, wollen deshalb nicht dreingeredet haben

wird durch die Maßnahme der oben erwähnt

Kassen und Gemeinden über den Haufen gewurf»

Möge es bald anders werden, damit ein gegen

seitiges Sichverstehen dem bishernoch wuchernden

Partikularismus das Wasser abgräbt. Ern

Zeiten erfordern ernste Manier, wenn das Volk

wohl über dem Wohle des Einzelnen stehen soll.

Verwaltung.
Verordnung Ober Versicherung der Be¬

satzung von Seefahrzeugen vom 31. Mai 1919.

(Reichsgesetzblatt Jahrgang 1919 Nr. 111 S. 509.)

Das Reichsministerium verordnet auf Grund

des Gesetzes zur Durchführung der Waffenstill¬

standsbedingungen vom 6. März 1919 (RGBl. S.286)
was folgt:

Die Anwendung der reichsgesetzlichen Vor¬

schriften über Krankenversicherung, Wochenhilfe,

Unfall
,
Invaliden- und Hinterbliebenenversiche¬

rung sowie über Angestelltenversicherung auf

deutsche Schiffsbesatzungen wird dadurch nicht

ausgeschlossen, daß das Seefahrzeug zur Durch¬

führung der mit d+-n Gegnern des Deutschen Reichs

vereinbarten WaffenstiIIstandsbedingur.gen der

Kontrolle und der Flagge der feindlichen Staaten

unterstellt ist.

Für Deutsche, die nicht zur Schiffsbesatzung

gehören, gilt § 1046 Nr. 2 RVO.

Der Reichsarbeit minister wird ermächtigt,
weiter Bestimmungen zur Durchführung der

Versicherung zu erlassen.

Di Verordnung tritt mit Wirkung vom

1. April 1919 in Kraft

I ortführung der Kriegs-krankeniürsorge
während der Übergangszeit. Bekanntmachung
des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt

Württemberg vom 25. April 1919. (Amtsblatt des

Vorstandes der LVA. Württemberg Nr. 4 vom

29. April 1919).

Für die Übergangszeit werden in Ergänzung
der Grundsätze für Kriegskrankenfürsorge nach

den Beschlüssen des Vorstandes der Versicherungs¬
anstalt vom 25. Januar und 23. Oktober 1915

\nlag* zum Amtsblatt des Vorstandes Nr. 19

von 1915, abgedruckt in Kriegsbeilage VI zum

Amtsblatt des Würtlembergischen Ministeriu

des Innern von 1916, S. 42 ff. — und im Ein

Verständnis mit dem Arbeitsministerium, Abteilung

Soziale Volkswohlfahrt (Kriegsfürsorge) folgen

Bestimmungen getroffen:

I.

i. Die Kriegskrankenfürsorge für die Pamil

(vgl- § 5 Abs. 2 der Kriegskrankenfürsor

grundsätze) der Kriegsteilnehmer, welche

Genuß der reichsgesetzlichen Familienunt

Stützung gestanden sind, darf noch 3 Ifon.

nach Aufhören der letzteren gewährt und

der bezügliche Aufwand hierher nachgewie
werden, ohne näheren Nachweis der Bedürft

keit im Einzelfall.

Als Kriegsteilnehmer gelten auch die A

gehörigen der Sicherheitskompagnien und

Grenzschutzes Ost, soweit sie zum Be:

von Familienunterstützungen infolge f

bestehender Bedürftigkeit berechtigt sind

2. Nach Ablauf dreimonatiger Frist, nach A

hören der Familienunterstützung kann

Familie die Kriegskrankenfürsorge d

weiter gewährt werden, wenn der Kr:-

teilnehmer infolge von Erwerbslosigkeit,
schränkterArbeitsfähigkeit, zahlreicher Fami

oder aus andern Gründen weiteren Beist;

bedürftig ist und desselben nicht durch

P'amilienhilfe einer reichsgesetzlichenKranl"
kasse teilhaftig wird. In diesen Fällen

im Aufwandsverzeichnis oder den bezüglic

Beilagen der Grund der Bedürftigkeit kur:

darzustellen. Gleiches gilt bei den Fami

gestorbener Kriegsteilnehmer, wenn sie sei

länger als drei Monate im Genuß der n

tärischen Hinterbiiebenenbezüge stehen.
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i Für viele Kriegerfrauen und Kriegerwitwen
kann mangels der Voraussetzungen für die

reichsgesetzliche Wochenhilfe § 7 lit. c vgl.
nit § 12 der Kriegskrankenfürsorgegrundsätze
von Bedeutung werden. Den Kriegskranken-
fürsorgeorganen wird eine möglichst wohl¬

wollende Anwendung dieser Bestimmungen
während der Übergangszeit dringend emp¬
fohlen. Für den zulässigen Höchstbetrag des

Wochengeldes und Stiligeldes sind die jeweils
für die Reichswochenhilfe festgesetzten Sätze

maßgebend.
II.

Nach den Kriegskrankenfürsorgegrundsätzen
haben die Kriegsteilnehmer für ihre eigene Person

keinen Anspruch auf Kriegskrankenfürsorge.
Soweit anzunehmen ist, daß eine Erkrankung

int einem Versorgungsleiden im Zusammenhang
,teht, ist der Erkrankte wegen militärischer Für¬

sorge an das Bezirkskommando zu verweisen;
außerdem ist ihm zu eröffnen, daß der Haupt-
tusschuß für Kriegsfürsorge in Stuttgart, Alter

hloßplatz 4, sowie die Bezirksfürsorgestellen
für Kriegsbeschädigte bereit sind, ein dies¬

bezügliches Gesuch um militärische Fürsorge im

rkrankungsfalle zu unterstützen.

Nach den geltenden Kriegsverordnungen be¬

geht für die Kriegsteilnehmer ferner in weitem

nfange die Möglichkeit, sich den Wiedereintritt

in ein reichsgesetzliches oder privates Kranken¬

versicherungsverhältnis zu sichern.

In dieser Beziehung wird verwiesen auf

a) das Gesetz, betreffend Erhaltung der An¬

wartschaften aus der Krankenversicherung vom
4. August 1914, RGBL S.334;

b) die Bekanntmachung, betreffend Kranken¬

versicherung und Wochenhilfe während des

Krieges vom 28. Januar 1915, RGBl. S. 49,

c) die Bekanntmachung, betreffend Kranken¬

versicherung bei Ersatzkassen vom 5. Juli

1916, RGBl. S.655;

d) die Bekanntmachung, betreffend Wieder¬

herstellung von (privaten) Lebens- und

Krankenversicherungen vom 20. Dezember

1917, RGBl. S. 1121;

e) die Verordnung, betreffend Krankenversiche¬

rung und Wochenhilfe während des Krieges
vom l.März 1917, RGBl. S.200;

f) die Verordnung, betreffend die Ausdehnung
der Versicherungspflicht und Versicherungs¬
berechtigung in der Krankenversicherung vom
22. November 1918, RGBl. S. 1321.

Die Kriegskrankenfürsorgeorgane werden die

Kriegsteilnehmer in den geeigneten Fällen auf
diese Möglichkeiten hinzuweisen haben; auch
•v»rd ihnen empfohlen, sie bei Einleitung der er¬

forderlichen Schritte mit Rat und Tat zu unter-

itzen.

Wie die Erfahrung der letzten Monate lehrt,
r: )mmen aber Fälle vor, in welchen entlassene

Kriegsteilnehmer im Erkrankungsfall einer raschen
und ausgiebigen Hilfe entbehren müßten, bzw.
auf die öffentliche Armenfürsorge angewiesen
*ären, wenn die Kriegskrankenftirsorge ihnen
diese Hilfe versagen würde. Die Not der Zeit
™acht es daher den Kriegskrankenfürsorgeorganen
zur Pflicht, ihre Leistungen während der Über¬

gangszeit auch den Kriegsteilnehmern selbst zu¬

zuwenden, soweit sie bedürftig sind. Bedürftig¬
keit ist insbesondere anzunehmen, wenn die
Familie während der Kriegsteilnehmerschaft

Familienunterstützung erhielt und der Kriegs¬
teilnehmer nicht seit seiner Entlassung und wäh¬

rend längerer Zeit einen erheblichen Verdienst

bezieht. Beim Nachweis des bezüglichen Auf¬

wands ist im Verzeichnis oder den zugehörigen
Belegen die Annahme der Bedürftigkeit kurz zu

begründen. Ist die Erkrankung auf ein Ver¬

sorgungsleiden zurückzuführen und zu dessen

Besserung ein Heilverfahren geboten, so ist mit

möglichster Beschleunigung dem zuständigen Be¬

zirkskommando Nachricht zu geben zur Erwägung
der Übernahme in militärische Heilfürsorge und

der Erstattung der der Kriegskrankenfürsorge
erwachsenen Kosten.

Soweit den Kriegskrankenfürsorgeorganen
seit November 1918 Aufwendungen auf erkrankte

bedürftige Kriegsteilnehmer schon erwachsen und

hierher noch nicht nachgewiesen oder von hier

aus — wegen Unvereinbarkeit mit der seitherigen
Fassung der Kriegskrankenfürsorgegrundsätze —

abgestrichen worden sind, können sie im nächsten

Aufwandsverzeichnis behufs nachträglicher Be¬

willigung des satzungsmäßigen Beitrags nach¬

gewiesen werden.

III.

Die Bestimmungen des Abschnitts C der Kriegs¬
krankenfürsorgegrundsätze über die Kranken-

fürsorge für die infolge des Krieges Erwerbs¬
losen sind zum Teil durch die ReichsVerordnung
über Erwerbslosenfürsorge in der Fassung vom

16. April 1919, RGBl. S. 416 ff. gegenstandslos ge¬
worden.

Nach den §§ 12a bis 12c dieser Verordnung
ist es teils Pflicht, teils Recht der Gemeinde die

Erwerbslosen bei ihrer seitherigen Krankenkasse
bzw. bei einer für den Gemeindebezirk zuständigen
reichsgesetzlichen Krankenkasse gegen Krankheit
weiter zu versichern. Geschieht dies nicht, so

ist den Erwerbslosen bei Erkrankung die Er¬

werbslosenunterstützung in vollem Umfange
weiter zu gewähren und daneben unter Um¬
ständen auch noch für eine gleiche oder gleich¬
wertige Krankenhilfe aufzukommen. Hiernach

kommt für die Erwerbslosen selbst ein Ein¬

schreiten der Kriegskrankenfürsorge kaum mehr
in Frage. Jedenfalls darf die Kriegskranken¬
fürsorge nicht dazu benützt werden, der Ge¬

meinde, welche dem Reiche und Staat gegenüber
nur die Krankenversicherungsbeiträge, nicht aber
den Krankenhilfeaufwand als Kosten der Erwerbs¬

losenfürsorge anrechnen darf, für einen Aufwand,
den sie im Wege der Krankenversicherung hätte
vermeiden können und sollen, Ersatz zu beschaffen.

Soweit aber von den Krankenkassen, in
denen die Erwerbslosen versichert sind, keine
oder nur ungenügende Familienhilfe gewährt
wird oder aus anderen Gründen ausgesprochene
Hilfsbedürftigkeit vorliegt, wird die Kriegs¬
krankenfürsorge auch fernerhin den Familien¬

angehörigen der Erwerbslosen ihre Hilfe in der

Übergangszeit nicht versagen dürfen; insbesondere
wird sie den Frauen der Erwerbslosen und den

erwerbslosen Frauen, soweit sie anderweitige
Ansprüche auf Wochenhilfe nicht haben, solche

gemäß § 15 Abs. 2 vgl. mit § 12 der Kriegskranken-
fürsorgegrundsätze zuwenden können (vgl. auch
oben I, 3).

Bei Nachweisung des Fürsorgeaufwands für

Erwerbslose ist im Aufwandsverzeichnis oder oen

zugehörigen Belegen der Grund für die Annahme
der Bedürftigkeit kurz anzugeben.
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Wirkung von Mehrleistungen auf das Redi-

nungsergebnis der Krankenkassen. In Nr. 9

dieser Zeitschrift wurde kritisch zu den Rech¬

nungsabschlüssen der Krankenkassen Stellung
genommen. Jedoch ist dort ein Punkt nicht be¬

rücksichtigt worden, der gar nicht unwesentlich

ist: wir meinen die Art der Mehrleistungen; Hilfe

und Wartung durch Krankenpfleger, Verlänge¬
rung der Unterstützungsdauer, Rekonvaleszenten¬

fürsorge, Gewährung von Hilfsmitteln, Erhöhung
des Krankengeldes, Zahlung des Krankengeldes
an Sonn- und Feiertagen, Beseitigung der Warte¬

zeit, Gewährung größerer Heilmittel, Erhöhung
des Hausgeldes, Taschengeld bei Krankenhaus-

pflege, Hauspflege, Wöchnerinnenheimbehandlung,
Schwangerschaftsfürsorge, Erhöhung des Sterbe¬

geldes und endlich Familienhilfe. Dem Prak¬

tiker in der Krankenversicherung ist bekannt,
daß die einzelnen Mehrleistungen recht ver¬

schiedenartige Belastungen hervorrufen. Es ist

eh lange nicht gleichgültig, welche Mehr¬

leistungen eine Kasse gewährt. Wenn z. B eine

Kasse zur Krankenhausbehandlung für Familien¬

angehörige einen Zuschuß gewährt, so weiß der

Eingeweihte! daß diese Art der Unterstützungs¬
falle im Gegensatz zu den allgemeinen Fällen

wenig auftreten. In der Regel sind sie nur zu

verzeichnen bei Operationen und ansteckenden

Krankheiten. Die Familienversicherung in Form

von ärztlicher Behandlung unter Ausschluß des

Zahnplombierens wird vielfach nicht über 20 v. H.

in Anspruch genommen von den Mitgliedern über¬

haupt. Als 1918 der Beirat des Hauptverbandes
deutscher Ortskrankenkassen in Weimar tagte,
konnte der Vertreter der Allgem. OKK. Crefeld

ir it Recht darauf hinweisen, daß durchweg 10 bis

15 v. EL der Mitglieder dort die Famil'enversiche-

rung in Anspruch nehmen. Wenn Zahnplßmben
für Familienangehörige gewährt werden oder freie

Arznei, so tritt dieses sehr belastend in die Er¬

scheinung. Ebenfalls bringt die Verkürzung der

Wartezeit und die Erhöhung des Kranken- und

Hausgeldes eine sehr weitgehende Verausgabung
mit sich. Sterbegeld für Familienangehörige ist

kaum zu merken; ebenfalls ist die Schwanger¬
schaftsfürsorge und die Verpflegung in Wöchne¬

rinnenheimen nicht allzusehr geldlich weittragend.
Wenn man also objektiv die Bedeutung der Mehr¬

leistung einer Kasse beurteilen will, so muß man

sich stets die wirklichen Belastungen der ein¬

geführten Mehrleistungen feststellen lassen und

die Höhe der Inanspruchnahme.
K. Ober die Geschäftstätigkeit der Ober-

versidierungsamter in Preußen im Jahre 1918

wird jetzt vom Ministerium für Handel und Ge¬

werbe ein Bericht veröffentlicht. Bekanntlich

enthalten die Geschäftsberichte des Reichs¬

versicherungsamts keine Mitteilungen mehr über

die Geschäftsergebnisse der Schiedsgerichte für

Arbeiterversicherung und der Oberversicherungs¬
ämter. Ms soll eine gesonderte Statistik über

die Geschäftsergebnisse der Versicherungs- und

Oberversicherungsämter in Zwischenräumen von

immer fünf Jahren erscheinen Die erste wird

voraussichtlich nächstes Jahr herauskommen. Es

ist zweifeil« ein Mangel unserer sozialen

Statistik, daß sie nicht fortlaufend und lückenlos

über die Rechtsprechung zur Arbeiterversicherung
berichtet. Die vom preußischen Handelfminister

herausgegebenen rbersichten über die Tätigkeit
der preußischen Oberversicherungsämter bieten

nur einen sehr schwachen Ersatz.

Die Tätigkeit der Oberversicherungsämter
teilt sich bekanntlich in das Besdilaßverfahren

und das Sprachverfahren. Bei dem letzteren
dreht es sich um die Leistungen der Versicherung
träger, also um die Ansprüche der Versichert*

bei dem Beschlußverfahren um alle sonstigen
Streitsachen, insbesondere um Entscheidung von

Beschwerden gegen Maßnahmen derVersicherungv
träger und der Versicherungsbehörden. Jen

Oberversicherungsamt teilt sich daher auch in

eine Beschlußkammer und eine Spruchkammer.
Die Reichsversicherungsordnung spricht es für

jeden möglichen Streitfall aus, ob er von der

einen oder anderen Kammer zu erledigen i

Für das Beschlußverfahren kommen beispiels
weise folgende Streitigkeiten in Betracht Streit

zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm
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zu Versichernden mit einer Krankenkasse über

das Versicherungsverhältnis oder über die Ver¬

pflichtung zur Einzahlung oder Rückzahlung von

Beiträgen (§ 405 Abs 2 RVO.), Streitigkeiten
zwischen dem Vorstand der Krankenkasse und

ihren Mitgliedern über die Festsetzung von

Strafen; aus der Unfallversicherung: Kataster¬

beschwerden, Beitrags-, Prämien und Ab

Schätzungsbeschwerden, Strafbeschwerden usw.:

in Sachen der Invaliden- und Hinterbliebenen

Versicherung; Entscheidung über Anträge auf

Befreiung von der Versicherungspflicht, Streitig¬
keiten über die Beitragsleistung (§ 1459 RVO),
Beschwerden gegen dieAufrechnungder Quittung
karten und den Inhalt der Bescheinigungen, B»

schwerden gegen die Straffestsetzungen der Ver¬

sicherungsanstalten und Versicherungsämter usw.

Das Oberversicherungsamt kann im Beschluß

verfahren sowohl als erste als auch als zweite

(Beschwerde-) Instanz in Frage kommen.

Im Jahre 1918 waren bei allen Obei

Versicherungsämtern Preußens 10069 Beschluß

sachen zu erledigen. Davon waren 9027 imJahi<

191S eingelegt. Die anderen stammen aus den

Vorjahren. Im Jahre 1917 hatten die Obei

Versicherungsämter 7220 Beschlußsachen zu ei

ledigen; es hat demnach eine starke Zunahn i

der Geschäfte stattgefunden. Von den im Jahre

1918 zu erledigenden 10069 Fällen ist die über

große Mehrzahl, nämlich 7702 ohne Zuziehung
von Beisitzern erledigt worden. Eine weiter»

erhebliche Zahl, nämlich 1175, kam zwar vor die

Beschlußkammer, wurde aber ohne mündlicht*

Verhandlung abgetan. Eine solche Verhandlung
fand nur in 31 Fällen statt. Davon entfallen 23

auf ein einziges Oberversicherungsamt (Köln
so daß die übergroße Mehrzahl der Oberversiche

rungsämter überhaupt keine Beschlußsachen unt

mündlicher Verhandlung vor der Beschlußkamm

erledigte. Unerledigt ins Jahr 1919 wurden 1161

Streitfälle übernommen.

In Sprachsachen sind die Oberversicherungs-
iimter zuständig als zweite (Berufungs ) Instanz

in Streitfällen aus der Krankenversicherung und

als erste Instanz in Sachen der Unfall- und

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. In

Jahre 1918 wurden 34039 Streitsachen neu an¬

hängig gemacht. 7479 lagen noch aus den Voi

jähren vor, so daß zusammen 41518 Sachen zu

bearbeiten waren. Das ist ungefähr dieselbe

Zahl wie im Jahre 1917, in dem 42992 zu er¬

ledigen waren. Unter der Gesamtzahl des Jahr

1918 befinden sich 1476 „nicht anrechnungsfähig»
d. h. solche, in denen die örtliche oder sachlich*

Zuständigkeit verneint wird. Sachen, die gemäß
§ 1693 RVO. an das Reichsversicherungsamt
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egeben werden, sind anrechnungsfähig. Von

Gesamtzahl der Spruchsachen wurden im

re 1918 zusammen 31650 erledigt, d. h. die

wurde durch Urteil, Vergleich oder An-

tnis, Zurücknahme oder in sonstiger Weise

tu endet. Urteile ergingen 27088 (im Vorjahre
:; es wurde demnach die weitaus größte
Ier Sachen durch formgerechte Entscheidung

edigt Die Zahl der Sitzungen der Spruch¬
ern betrug 1662 (im Vorjahr 1781), wovon

an anderen Orten als am Sitze des Ober-

^icherungsamts stattfanden. Auswärtige Be-

saufnahmen fanden 72 statt. Als unerledigt
den 8392 Sachen ins Jahr 1919 übernommen.

In der äußeren Organisation der Ober-

>icherungsämter hat sich nichts geändert. Es

i in Preußen 38 allgemeine Oberversicherungs-
er vorhanden. Dazu kommen noch vier

appschafts - Oberversicherungsämter (Halle,
tusthal, Dortmund, Bonn). Auch die Streitig-

D n it den Senderkassen der Staatseisen-

sind bestimmten der allgemeinen Ober¬

versicherungsämter überwiesen und werden ge¬

trennt behandelt and registriert. Am meisten

I äftigt ist das Oberversicherungsamt Groß-

Berlin, das im Jahre 1918 allein 4108 Spruchsachen
i 731 Beschlußsachen im Eingang zu ver¬

zeichnen hatte. Es felgt Oppeln mit 3289 bzw. 204,
Düsseldorf mit 2332 bzw. 1280 usw. Das Ober¬

versicherungsamt Sigmaringen erledigte nur 37

Spruch- und 8 Beschlußsachen. Von den Knapp¬
schafts-Oberversicherungsämtern ragt besonders

das Dortmunder mit 2972 Spruchsachen hervor.

Ein Mangel der Statistik ist es. daß sie nicht

angibt, wieviel Sachen auf die einzelnen Ver

sicherungszweige entfallen. Es wird auch nicht

mitgeteilt, wieviel Sachen zugunsten oder zu¬

ungunsten des Klägers erledigt wurden. Es wäre

eine große Lücke, wenn sich hierüber auch die

zu erwartende ausführliche Statistik ausschweigen
würde. Aus den vorliegenden Ziffern geht soviel

hervor, daß die Tätigkeit der Oberversicherungs
ämter gegenüber früheren Jahren, namentlich

der letzten Friedenszeit, erheblich zurückgegangen
ist. Das hat seinen Grund in der zahlenmäßigen
Abnahme der Betriebsunfälle, in der vom Reichs¬

versicherungsamt gewünschten Einschränkung der

Rentenherabsetzungen und Rentenentziehungen
und sonstigen Gründen. Nur in Invaliden- und

Hinterbliebenensachen ist eine Zunahme fest¬

stellbar, die aber den sonstigen Ausfall nicht

ausgleicht. Auf dem Gebiete der Kranken¬

versicherung ist die Inanspruchnahme der Ober-

Versicherungsämter nur eine geringe.

Rechtsprechung.
Anspruch auf Krankengeld bei Lazarett-

khandlung. Entscheidung des Reichsversiche-

rongtamts, 2. Revisionssenat, vom 26. März 1919.

Aktenzeichen IIa K. 15218.

Nach mündlicher Verhandlung ist für Recht

leannt: „Die Revision gegen das Urteil des

¦ußischen Oberversicherungsamts in Allenstein

5a Juli 1918 wird zurückgewiesen."
Gründe: Gegen das vorbezeichnete Urteil, auf

sen Inhalt Bezug genommen wird, hat der

ger rechtzeitig die Revision eingelegt mit dem

Antrag! unter Aufhebung der angefochtenen Ent¬

scheidung ihm das Krankengeld zuzuerkennen.

Beklagte hat die Zurückweisung der Revision

ntragt. Auf die Begründung dieser Anträge
in den Schriftsätzen der Parteien wird Bezug

ommen.

Der Revision mußte der Erfolg versagt werden,
I das angefochtene Urteil weder auf der Nicht-

vrndung noch auf der unrichtigen Anwendung
bestehenden Rechts noch auf einem Verstoße

Ier den klaren Inhalt der Akten beruht, das

fahren auch nicht an wesentlichen Mängeln
ieiiet% mithin keirer der gesetzlich zugelassenen
HeviMonsgründe vorliegt (§ 1697 RVO.).

Nach der einwandfrei getroffenen tatsächlichen

tstellung des Oberversicherungsamts war der

äger bei Ausbruch des Krieges in einem ver-

lerungspflichtigen Verhältnis bei der Albingia
<mburg tätig. Er leistete die letzte Arbeit

August 1914, denn der nächste Tag war

»nntag. Auch muCte der Kläger sich am

ten Mobilmachungstage zum Heeresdienst

len. Er ist bereits am 23. August 1914 ver¬

endet worden und fordert auf Grund des

•14 RVO. von der Beklagten die Bezahlung
Krankengeldes für die Zeit vom 23. August
zum 19. November 1914.

Die Entscheidung hängt somit allein von der

age ab, ob der Zeitpunkt der Verwundung
-h in die dreiwöchige Frist nach dem Aus¬

heiden des Klägers aus der versicherungs
htigen Tätigkeit fällt. Diese Frage hat da;as

Oberversicherungsamt mit Recht verneint. Einen

gleichen Fall behandelte bereits die Entscheidung
des Reichsversicherungsamts vom 28. Nov. 191d

(Nummer 2306 der Amtlichen Nachrichten des

RVB. 1917, Seite 257). Dort tat angeführt, daß

als Zeitpunkt der Lösung eines versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses allerdings
nicht immer der Augenblick anzusehen ist, in

welchem der Versicherte zuletzt Arbeit geleistet
hat, daß vielmehr bei einer freiwilligen Lösung
des Vertragsverhältnisses der Wille der Beteiligten
maßgebend ist. Das gleiche Erfordernis kann

aber, so fährt die Entscheidung fort, in solchen

Fällen nicht aufgestellt werden, in denen äußere

Umstände die Fortsetzung der Beschäftigung
unmöglich machen. Hier ist vielmehr das Be¬

schäftigungsverhältnis schon in dem Augenblick
als gelöst zu betrachten, in dem objektiv fest¬

steht, daß eine Wiederaufnahme der Arbeit nicht

erfolgen kann. Diese Ausführungen müssen auch

nach nochmaliger Prüfung als zutreffend angesehen
werden und rechtfertigen die angefochtene Ent¬

scheidung. Als der Kläger am 1. Aug. 1914 die Arbeit

für die Albingia beendete, stand bereits objektiv
fest, daß er sie infolge seiner Verpflichtung zum

Heeresdienste nicht wieder aufnehmen konnte.

Deshalb ist er schon mit diesem Zeitpunkt aus

dem Versicherungsverhältnis ausgeschieden. Dann

aber fällt seine Verwundung nicht mehr in die

Frist, innerhalb deien sie eine Unterstützung
pflicht für die Beklagte noch zu begründen bat.

Aus diesen Gründen war die Revision zurück¬

zuweisen.

BI Keine Weitergewahrung von Kranken¬

hilfe bei Ausscheiden aus einer Ersatzkasse

Ober die dort satzungsgemäß festgesetzte Zeit¬

dauer hinaus durch die Ortskrankenkasse.

(Vorentscheidung des Versicherungsarntes Ham¬

burg vom 2. Mai 1919 — J. Nr. 241/19 2.)

Tatbestand and Gründe. Der Kläger ist von

r Fiima H. C- B. seit dem 1. Januar 1914 als

Packer zur beklagten Kasse gemeldet, doch ruhten
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seit dem 7. Februar 1914 seine Rechte und Pflichten

als Kassenmitglied, da er auf Grund seiner

Zugehörigkeit zur Allgemeinen Krankenkasse,

einer Ersatzkasse, nach § 517 f. der Reichs¬

versicherungsordnung seine Befreiung davon

beantragt hatte. Mit dem 1. Oktober 1918 wurde

er indessen wieder Vollmitglied der beklagten

Kasse, denn mit diesem Tage verwandelte sich

seine Ersatzkasse in eine Zuschußkasse. Nun

hatte sie ihn schon seit dem 29. Mai 1918 wegen

eines Darmleidens unterstützt, und zwar bis zum

3. September 1918 mit Krankenhauspflege, darnach

bis zum 21. September 1918 mit Krankenpflege
und dann wieder bis zum Ablauf der 26 Wochen

betragenden, nach § 183, Absatz 1, Satz 2 der RVO.

aber um die krankengeldfreie Zeit verlängerten
Unterstützungsfrist, also bis zum 13. Dezember 1918

mit Krankenhauspflege. Er begehrt nun von der

Beklagten die Erstattung der von ihm bis zum

11. Februar 1919 bezahlten Kosten der weiteren

Krankenhauspflege und die Übernahme der nach

diesem Tage entstehenden Kosten und hat, da

die Beklagte das zu Unrecht verweigere, beantragt,

sie dazu zu verurteilen. —

Die Beklagte aber hat, unter Berufung auf

§ 28 des Einführungsgesetzes zur RVO. Klage¬

abweisung beantragt.
Dem Antrage der Beklagten mußte aus den

durchaus zutreffenden Gründen der Klagebeant¬

wortung stattgegeben werden. Es handelt sich

ganz fraglos um einen einheitlichen Unterstützungs¬

fall, für den die Beklagte nur auf 26 Wochen,

gerechnet vom 29. Mai 1918 ab, hätte eintreten

müssen, wenn Klägers Rechte als Kassenraitglied
damals nicht geruht hätten; nun sie ruhten, trat

seine Ersatzkasse für ihn ein und übernahm auch,

nachdem sie Zuschußkasse geworden war, in ganz

richtiger Anwendung des § 28 des Einführungs¬

gesetzes zur RVO. die Weiterleistung bis zum

Fristablauf. Darüber hinaus hat der Kläger keine

Ansprüche mehr gegen die Beklagte, denn er ist

auf 26 Wochen unterstützt worden und muß sich

diese Leistung anrechnen lassen, da der rein

zufällige Umstand, daß seine Kasse nicht von

vornherein Zuschußkasse, sondern zunächst Ersatz¬

kasse war, nicht zu der Bevorzugung führen kann,

daß der Kläger von der Beklagten nochmals

Unterstützung so bekäme, wie wenn bei Ablauf

der ersten Frist ein neuer Unterstützungsfall
eingetreten wäre. —

Daher war zu erkennen, wie geschehen.

Der Kassenvorstand kann nicht Im Beschluß¬

verfahren gezwungen werden« dem beantragten
Cbertritt des freiwilligen Mitgliedes zu einer

bestimmten Lohnstufe zuzustimmen. (Ent¬

scheidung des Versicherungsamts Neukölln vom

18 März 1919 - 15 A. V. 163)

Aas den Granden: Der § 2 der vorbezeichneten

Verordnung besagt: „Im § 313 Abs. 1 RVO. er¬

hält der letzte Satz folgende Fassung: Es kann

mit Zustimmung des Kassenvorstandes in eine

niedere Klasse oder Lohnstufe übertreten." Mit

der Beschwerdegegnerin ist der Satz „mit Zu

Stimmung des Kassenvorstandes" als eine Ein-

schrdnkanq des Rechts des Versicherten, in eine

niedere Lohnstufe überzutreten, aufzufassen.

Diese Einschränkung kann nur im Interesse der

Leistungsfähigkeit der Kasse gegeben sein und

den Sinn haben, die Krankenkasse vor allzu

großer Inanspruchnahme ihrer Leistungen bei

niedrigen Beiträgen zu schützen. Die Kasse soll

daher die Möglichkeit haben, nach pflichtgemäßem
Ermessen zu prüfen, welcher Klasse sie das Mit¬

glied im einzelnen Falle zuteilen will. Das Mit

glied kann mithin nicht mehr wie bisher frei
» wählen, welcher Klasse es bei der freiwilligen
Weiterversicherung angehören will, sondern ist

an die Zustimmung der Kasse gebunden, die

allerdings hierbei nicht willkürlich verfahren darf.

Ein Zwang kann gegen eine Kasse hinsichtlich

der Zuteilung zu einer bestimmten Lohnstufe

nicht ausgeübt werden, da hierdurch sonst das

der Kasse eingeräumte freie, wenn auch pflicht

gemäße Ermessen illusorisch gemacht werden

würde. Daher ist die beantragte Anweisung an

die Kasse unzulässig. Gegenüber willkürlicher

Verweigerung, ein Mitglied im Falle der Weiter

Versicherung einer niedrigenLohnstufe zuzuweisen,

ist nur eine Beschwerde im Dienstaufsichtswege
gegen die Kasse denkbar. Von einer derartigen
willkürlichen Weigerung kann im vorliegenden
Falle keine Rede sein, denn die Beschwerde

gegnerin hat bereits ein Entgegenkommen gezeigt,
indem sie die Beschwerdeführerin anstatt der

bisherigen VII. Lohnstufe der II. Lohnstufe zu¬

geteilt bat, wobei sie sich zugleich von Erwägungen
hinsichtlich ihrer eigenen Leistungsfähigkeit
le'ten ließ.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen

I Unzulässige Bestimmungen der Kranken¬

ordnung. Entscheidung des Oberversicherungs
amts Arnsberg vom 28. Februar 1919. Akten

zeichen 178 B. L. 18 h

Das Versicherungsamt L. hat durch Bescheid

vom 18. Februar 1918 die Genehmigung zu dem

von der Allgem. OKK. L. am 2. Februar 1918

beschlossenen Nachtrag zur Krankenordnung ver¬

sagt, da die Vorschriften der Krankenordnung
nur bezwecken, die Kasse dagegen zu sichern,

daß der Kranke durch sein Verhalten seine Ge

nesung erschwere. Gegen diesen Bescheid hat

die Allgem. OKK. L. rechtzeitig Beschwerde ein

gelegt Das Oberversicherungsamt hat nach ein

gehender Prüfung der Sach- und Rechtslage den

angefochtenen Bescheid nur bestätigen können.

Der zur Genehmigung vorgelegte Nachtrag

zur Krankenordnung beabsichtigt, die erkranktei

Kassenmitglieder zu verpflichten, leere Arznei¬

gefäße zurückzugeben, über die Notwendigkeit
von Arzneibeschaffung zur Nachtzeit eine ärztliche

Bescheinigung vorzulegen, die vom Arzt vor

geschriebenen Arzneien usw. nur von den vom

Kassenvorstand bestimmten Stellen zu entnehmen,

die ärztlichen Verordnungen von Brillen, Bruch

bändern, Bädern, Massagen, soweit sie nicht aus

der eigenen Abgabestelle der Kasse entnommen

werden, vorher bei der Kassenverwaltung zur

Abstempelung vorzulegen. Zweifellos sind alle

diese Vorschriften lediglich darauf gerichtet, die

Kasse nach Möglichkeit vor wirtschaftlichen

Schädigungen durch die erkrankten Kasser

mitglieder zu schützen, was von der Kasse auch

nicht bestritten wird. Wenn auch keineswegs

verkannt wird, daß solche Vorschriften für e

gedeihliche Entwicklung der Krankenkasse von

Vorteil sein mögen, so darf aber ihre Aufnahme

in die Krankenordnung nicht zugelassen werd^

da diese nach der Absicht des Gesetzes nur

solche Bestimmungen enthalten darf, die ver

hindern sollen, daß der Erkrankte durch „zweck

widriges Verhalten" die Heilung verzögert oder

vereitelt. (§ 347, Abs. 1 RVO. und Hahn, Hand

buch der Krankenversicherung, Anmerkung 1 W

§ 347 a. a. 0.). Hiernach war, wie gescheh
zu erkennen. Diese Entscheidung ist gen

§ 347 Abs. 2 RVO. endgültig.
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ML. Zur Krankenfürsorgepflicht des Orts-

?.pnienverbandes des Dienst- oder Arbeits¬

verhältnisses im Sinne des § 29 Unterstützungs¬
wohnsitzgesetzes. (Entscheidung des Reichs-

erichts vom 10. April 1919 — Aktenzeichen:

I 18.)
Die Berliner Charite verlangt mit der vor¬

liegenden Klage von der Stadtgemeinde Berlin

Bezahlung von rund 5600 Mk. Kur- und Ver-

j,f]?gungskosten für eine Anzahl Personen, die

ihrend der Verwaltungsjahre 1913 und 1914

«vegen Krankheit Aufnahme in der Charite ge¬

funden haben und dort behandelt und verpflegt

worden sind. Sie begründet die Zahlungspflicht
Beklagten damit, daß die letztere auf Grund

§ 29 des Gesetzes über den Unterstützungs¬
satz vom 30. Mai 1908 die Kosten der Kur

I Verpflegung für die fraglichen Personen als

•rtsarraenverband des Dienst- oder Arbeits¬

verhältnisses zu tragen habe, und daß sie auf

Grund des § 7 des mit Gesetzeskraft erlassenen

Regulativs der Charite vom 7. September 1830

:ie Beklagte ohne Rücksicht auf die Zahlungs-

ligkeit der verpflegten Personen in Anspruch
n dürfe. Die Beklagte bestreitet ihre

ihlungspflicht mit der Behauptung, daß § 7 des

Regulativs der Klägerin einen Anspruch gegen

Gemeinden nur insoweit gebe, als Kosten

lr der betreffenden Gemeinde „angehörige"
Personen aufgewendet seien, ein Dienst oder

Arbeitsverhältnis im Sinne des § 29 UWG. aber

ine Angehörigkeit im Sinne des § 7 des

Regulativs begründe, eine Person vielmehr als

„argehörig" nur bei der Gemeinde gelten könne,

der sie ihren bürgerlichen Wohnsitz oder

allenfalls ihren Unterstützungswohnsitz habe, daß

>er eine Verpflichtung der Beklagten aus § 29

UWG« auch nicht eingetreten sei, weil die be¬

benden Personen zufolge der ihnen in der

lariu* gewährten Aufnahme nicht hilfsbedürftig
rden seien.

Das Landgericht I zu Berlin hat sich dem

Rechrsstandpunkt der Beklagten angeschlossen
und demgemäß die Klage abgewiesen. Dagegen

r das Kammergericht umgekehrt entschieden

1 die beklagte Stadtgemeinde zur Zahlung der

liehen Kur- und Verpflegungskosten ver¬

teilt. Das Reichsgericht bestätigte die Ent¬

scheidung des Kammergerichts, indem es in seiner

rrteüsbegründung ausführt: Das Kammergericht
geht bei Auslegung des § 7 des Regulativs vom

September 1830 davon aus, daß für die Frage,
Iche Gemeinde der Charite für den Ersatz¬

ruch hafte, nicht der bürgerlich-rechtliche
nnsitz des Verpflegten maßgebend sei, viel¬

bestimme sich die jeweils ersatzpflichtige
meinde nach den jeweilig geltenden armen-

itlichen Normen, es könne jedoch nicht die

menrechtliche Verpflichtung zur vorläufigen
Unterstützung gemäß § 2S UWG., sondern nur

lie im öffentlichen Recht begründete endgültige

erpflichtung zur Unterstützung maßgebei: sin.

er Auslegung, die in Übereinstimmung
r ständigen Rechtsprechung des Reichs¬

gerichts und des Preußischen Obertribunals steht,

gelangt das Kammergericht zu dem Ergebnis,
ien Ersatzanspruch d^r Charite auch gegenüber
der räch § 29 UWG. verpflichteten Gemeinde

Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu be-

'?hen. Das ist rechtlich zutreffend. § 28

WG. begründet für den dort bezeichneten

Armenverband nur eine Pflicht zur vor-

n Unterstützung, die endet, sobald die

terstützung des endgültig unterstutzungs-

pflichtigen Armenverbandes eingreift. Das ist

aber mit der Aufnahme des Kranken in die

Charite regelmäßig der Fall, da die Behandlung
und Verpflegung durch die Charite nach § 7 des

Regulativs auf Kosten des nach allgemeinen Vor¬

schriften unterstützungspflichtigen Verbandes

geschieht und damit der Anlaß zu einer weiteren

vorläufigen Unterstützung wegfällt. Damit sind

alle sich aus § 28 ergebenden Beziehungen, die

nur auf dem Ausbleiben der von dem endgültig
verpflichteten Verbände nicht rechtzeitig erreich¬

baren Unterstützung beruhen, zwischen dem

Kranken und dem Ortsarmenverbande des Auf¬

enthaltsortes aufgehoben. Anders liegt die Sache

im Falle des § 29 UWG. Hier ist der betreffende

Ortsarmenverband endgültig zur Tragung der

Kosten für die erforderliche Kur und Verpflegung
für die ersten 26 Wochen der Krankenpflege
verpflichtet. DieVerpflichtung des Armenverbandes

gegenüber dem Kranken erreicht also nicht ihr

Ende mit dessen Aufnahme in die Charite, sondern

besteht bis zum Ablauf von 26 Wochen oder bis

zu der vorher eingetretenen Gesundung des

Kranken fort. Daß es sich hierbei um eine armen¬

rechtliche Beziehung zwischen dem Kranken- und

dem Armenverbande handelt, kann nicht zweifel¬

haft sein, da die Unterstützungspflicht des Armen¬

verbandes davon abhängt, daß eine durch Er¬

krankung eingetretene Hilfsbedürftigkeit, welche

die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel nötig

macht, vorliegt. Im Gegensatz zu dem Falle des

§ 28 steht also der Ortsarmenverband des § 29

mit dem in die Charite aufgenommenen Kranken

noch während des Aufenthalts daselbst in einer

armenrechtlichen Beziehung, die nicht nur die

Entstehung, sondern auch die Fortdauer armer-

rechtlicher Verpflichtungen des Armenverbandes

begründet. Die Behauptung der Beklagten, die

im § 29 UWG. vorausgesetzte Hilfsbedürftigkeit
des Kranken sei nach der Aufnahme in die Charite

nicht mehr vorhanden, ist unzutreffend. Die Hilfs¬

bedürftigkeit im armenrechtlichen Sinne besteht

solange, als eine Krankenbehandlung aus öffent¬

lichen Mitteln notwendig ist, und diese Notwendig¬
keit wird durch die Aufnahme des Erkrankten in

die Charite nicht behoben, sondern dauert während

der ganzen Verpflegungszeit an, sofern nicht der

Kranke selbst oder unterstützungspflichtige Ver¬

wandte desselben zur Bestreitung der Kur- und

Verpflegungskosten imstande sind. Wird hiernach

durch § 20 UWG. eine fortdauernde armenrecht¬

liche Beziehung zwischen dem Arbeits und Dienst¬

verpflichteten und den Ortsarmenverbande des

Dienst- oder Arbeitsortes begründet, so gehört
die betreffende Person insoweit auch diesem

Armenverband und damit der ihn bildenden

Gemeinde im armenrechtlichen Sinne an. Welche

Voraussetzungen zum Erwerbe der Angehörigkeit
zu einer Gemeinde im armenrechtlichen Sinne

erforderlich sein sollten, unterlieg ier freien

Bestimmung des Gesetzgebers. Lediglich die Art

der vom Gesetz geregelten armenrechtlichen Be¬

ziehungen un [cht der für ihren Eintritt vor¬

ausgesetzte Tat and sind für die Frage der

armer.rechtüchen „ Angehorigkeit44 zu einer Ge¬

meinde maßgebend. Entscheidend für die An-

frehörigk* it rmenrechtlichen Sinne ist. daß

die betreff m Ie Person bei eintretender Hilfs¬

bedürftigkeit von einer bestimmten Gemeinde

allein und endgültig unterstützt werden muß. Die

in dieser Minsicht bestehende feste Beziehung

zwischen einer Person und einer Gemeinde stellt

die Angehörigkeit im armenrechtlichen Sinne

zwischen der Person und der Gemeinde her.
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Daß die Unterttützi ngspflicht eine zeitlich un¬

beschränkte und eine allgemeine, sich auf alle

Fälle einer Hilfsbedürftigkeit erstreckende sein

müsse, ist nicht erforderlich. Die Unterstützungs¬
pflicht kann nicht nur der Höhe, sondern auch

der Zeit und den Voraussetzungen nach beschränkt

sein, ohne daß dadurch etwas daran geändert
wird, daß die Person insoweit, als die endgültige
Unterstützungspflicht einer bestimmten Gemeinde

ihr gegenüber gesetzlich festgelegt ist, dieser

Gemeinde armenrechtlich angehört. Ist diese

Pflicht zur Unterstützung nach zeitlichen Ab¬

schnitten oder je nach dem Anlaß, der die

Hilfsbedürftigkeit begründet, vom Gesetz auf

mehrere Gemeinden verteilt, so ist damit

eine mehrfache armenrechtliche Angehörig¬
keit der betreffenden Person bei allen in Betracht

kommenden Gemeinden begründet. — Hieraus

folgt, daß im Falle des § 29 UWG. der Ortsarmen¬

verband des Dienst- oder Arbeitsorts der Klägerin
auf Grund des § 7 des Regulativs für die Kosten

der Krankenbehandlung während der ersten

26 Wochen nach dem Beginne der Krankenpflege
ersatzpflichtig ist, wie dies auch bereits vom Preuß.

Obertribunal in dem Urteil vom 18. Oktober 1878

für einen nach § 29 des Gesetzes vom 6. Juni 1870

zu entscheiden Fali angenommen worden ist.

Der abweichenden Ansicht des Bundesamts

für das Heiraatwesen in dem Urteile vom

23. Mai 1917, die auf der Annahme beruht, daß

Angehörigkeit zu einer Gemeinde begrifflich eine

durch längeren Aufenthalt begründete Orts¬

angehörigkeit voraussetze, kann nicht beigestimmt
werden. Der Begriff der Angehörigkeit ist je
nach der Beziehung, in der er gebraucht wird,
ein verschiedener und setzt nicht notwendig Be¬

ziehungen voraus, die durch einen längeren Aufent¬

halt an einem bestimmten Orte begründet werden.

Im übrigen besteht aber auch im Falle des

§ 29 UWG. in der Regel eine die armenrechtliche

Angehörigkeit begründende örtliche Beziehung
zwischen dem Unterstützungsberechtigten und

der verpflichteten Gemeinde, nur wird sie nach

der Vorschrift des Gesetzes nicht durch die häus¬

liche Niederlassung, sondern unabhängig davon

dadurch geschaffen, daß der Berechtigte eine

bestimmte Zeit hindurch im Bezirke der Gemeinde

in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht.

Mag diese Beziehung als Grundlage eines armen-

r^chtlichen Unterstützungsverhältnisses auch in

der Gesetzgebung im Jahre 1830 noch nicht

anerkannt gewesen sein, so führt doch die in der

Rechtsprechung des Reichsgerichts ständig ver¬

tretene Auslegung des § 7 des Regulativs, daß

sich die verpflichtete Gemeinde nach dem je¬
weiligen Stande der Armengesetzgebung bestimme,
zu dem notwendigen Ergebnis, daß auch durch

spätere, auf neuen Gesichtspunkten beruhende

Vorschriften, die eine endgültige Unterstützungs-
pflicht einer bisher nicht verpflichteten Gemeinde

eingeführt haben, eine Angehörigkeit bei dieser

Gemeinde im Sinne des § 7 des Regulativs
begründet worden ist. Mit Recht weist das

Kammergericht darauf hin, daß nur bei dieser

Auslegung das der Charite durch £ 7 des

Regulativs gewährte Vorrecht, die verpflichtete
Gemeinde ohne Rücksicht auf die Zahlungs¬
fähigkeit des Kranken auf Bezahlung der

Kur- und Verpflegungskosten in Anspruch zu

nehmen, im Falle des § 29 UWG. besteben

kann. Denn der Ortsarmenverband des Unter¬

stützungswohnsitzes ist zur Erstattung der Kosten,
die nach § 29 dem Armenverbande des Dienst¬

orts zur Last fallen, und die dieser endgültig

zu tragen hat, nicht verpflichtet (§ 30 UWG.).
Hiernach ist die Verpflichtung der Beklagten, der

Klägerin die streitigen Kosten zu erstatten, auf

Grund des § 29 UWG. und des § 7 des Regulativs
vom 7. September 1830 gegeben.

Zur Teilnahme der Kassenangestellten an

den Zusammenkünften der Krankenkassen-

geschflftsfOhrer. In einer grundsätzlichen Ent

Scheidung des Beschlußsenats des Reichsversiche¬

rungsamts vom 9. Juni 1917, Amtl. Nachr. 1917

S. 556 ff. ist ausgesprochen, daß die Verwendung
von Kassenmitteln für Reisekosten von An

gestellten zwecks Teilnahme an Zusammenkünften

ihrer Amtsgenossen für zulässig erachtet wird

wenn diese Besprechungen nicht zur Erörterung
eigener Angelegenheiten bestimmt sind, sondern

der Besprechung von Obliegenheiten der Kasse

sowie der Förderung der sachgemäßen und zweck¬

dienlichen Führung der Kassengeschäfte dient.

Der Kassenpsychologe konnte schon nach einiger
Zeit wahrnehmen, daß solche Konferenzen äußerst

segensreich für die Kassen und auch für die Teil¬

nehmer sind. Die Kassenvorstände müssen auch

zugeben, daß diese Einrichtung im Zuge der Zeit

liegt. Es ist aber doch nötig, daß diese Zu

sammenkünfte insofern ausgestaltet werden, da£

nicht nur die Geschäftsleiter diese Konferenzen

besuchen, sondern auch die anderen Angestellten
in angemessener Zahl. Die Kassenführer brauchen

gar nicht zu fürchten, daß ihre Autorität Einbuße

erleidet, wenn weitere Kreise der Angestellten
sich an den Sitzungen beteiligen. Mit dieser alter

Methode muß gebrochen werden. Die Fähigkeit
eines Kassenführers besteht heute nicht nur darin,

selbst zu organisieren, sondern auch seine Mit¬

arbeiter mit organisieren zu lassen. Es kann also

je nach Größe der Kasse eine angemessene Zahl

von den Angestellten vom Kassenvorstande zu

diesen Veranstaltungen entsandt werden. Ma:

pflegt dafür die Fahrt zu vergüten und eine:

halben Tag Aufwandsentschädigung, wie ihn die

Satzung oder Dienstordnung vorsieht, zu ge¬

währen. Dann wird noch anteilig von den Kasser

zur Tragung der sächlichen Verwaltucgskoster.
beigetragen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß sich

am besten solche Geschäftsführerkonferenzen für

den Bezirk eines Oberversicherungsamts eignen
Von den benachbarten Bezirken werden zu jeder
Konferenz Vertreter entsendet, um auch über er

weiteres Gebiet praktische Erfahrungen gegen¬

seitig auszutauschen. Seit vielen Jahren hat

es sich Eickhoff von der Allgem. OKK. Bonn

angelegen sein lassen, diese Veranstaltungen
immer mehr zu vervollkommen, mit sichtbar

großem Erfolge. Es wäre zu wünschen, wenn

nun von hier aus diese Einrichtungen ihren

Siegeszug durch ganz Deutschland machen, un

entsprechend dem Bonner Vorbild auch weiter

Angestellten in entsprechender Zahl die Teil¬

nahme kassenseitig zu ermöglichen.

Wi. Versicherungspflicht kleiner Fuhrwerks¬

betriebe. Entscheidung des Oberversicherungs
amtes Freiburg vom 28. Mai 1919, No. 26 BL 19 I

Der Fuhrunternehmer und Landwirt Fr K

in St. ist mit seinem Fuhrwerksbetriebe von;

20. Februar 1918 in das Betriebsverzeichnis de:

Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft aufgenommen
worden. K. hat gegen die Aufnähmeverfügur«:
vom 11. 3. 1919 rechtzeitig Beschwerde beim

Oberversicherungsamte eingelegt und beantragt,
seinen Betrieb von der Versicherung freizustellen.

Er beschäftige keine fremde Arbeitnehmer in den
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Betrieb, sondern arbeite gemeinschaftlich mit

:i Landwirte Franz K., einem entfernten Ver¬

wandten von ihm. Als selbständiger Unternehmer

jnterliege er aber nicht der Unfallversicherungs-

pflicht und habe deshalb von der Versicherung
oes Betriebes bei der Fuhrwerks-Berufs-

^»o^senschaft keinen Vorteil. Die Fuhrwerks-

Bt rufsgenossenschaft hat Abweisung der Be¬

gebwerde beantragt.
Der Beschwerdeführer irrt, wenn er annimmt,

daß die Versicherungspflicht eines Fuhrwerks¬

betriebes von der Beschäftigung fremder Personen

abhinge. Die Versicherungspflicht eines Fuhrwerks-

Betriebs setzt nach § 537, Ziffer 7 der RVO.

vielmehr nur voraus, daß er „gewerbsmäßig*
betrieben wird. Dazu gehört, abgesehen davon,
daß der Betrieb von einiger Dauer sein muß,
laß das Fuhrwerk als unmittelbare Einnahme

zu Zwecken des Erwerbsbetriebes wird, uud zwar

in gewissem Umfange. (Kommentar zur RVO.

von Hanow, Anmerkung 48 zu § 537, Ziffer 7

ier KVO., Handbuch der Unfallversicherung, 3. Aufl.,
\nmerkung 108 zu § 1, Abs. 1, Ziffer 4 des Gewerbe-

Unfall Versicherungsgesetzes und Breithaupt, die

Rechtsprechung des Versicherungsamtes S. 174 ff.)
se Voraussetzungen sind im vorliegenden

Falle zweifellos erfüllt. Nach der eigenen Angabe
des Beschwerdeführers auf BI. 8 der Akten der

Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft besteht der

Fuhrwerksbetrieb in der Abfuhr von Langholz
aus dem Walde für fremde Auftraggeber. Die

Abfuhr wird mit 2 Pferden und 2 Langholzwagen
^e^verkstelligt. Es handelt sich nicht um ganz

gelegentliche Fuhrleistungen, sondern sie werden

:h der Angabe des Beschwerdeführers seit dem

Februar 1918 dauernd, und zwar an etwa

120 Tagen im Jahre ausgeführt. Nach der

Beschwerdeschrift soll das Fuhrgeschäft auch in

Zukunft weiter betrieben werden. Die Behauptung
des Beschwerdeführers, daß in dem Fuhrwerks¬

betriebe fremde Personen nicht beschäftigt würden,
trifft nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme

nicht zu. Durch die einwandfreie amtliche

Mittelungen ist festgestellt worden, daß ,K.,
solange ihm französische oder russische Kriegs¬
fangene zugewiesen waren, stets einen von

:-.nen bei der Hozabfuhr beschäftigt hat. Nach

der Entlassung der Kriegsgefangenen hat der

Beschwerdeführer einen 15jährigen Knecht an¬

kommen, der nach Auskunft des Amtes Ermitte

*n 19. Mai 1919 zj Stallreinigungsarbeiten und

eren Hilfstätigkeiten im Fuhrwerksbetriebe

angezogen wird Auch alle diese Nebentätig-
Keiten sind versicherungspflichtig, da sie Teile

•es Fuhrwerksbetriebes bilden. (Zu vgl. Hand¬

buch der Unfallversicherung, Anmerkung 113 zu

S 1, Abs. 1, Ziffer 4 des Gewerbe-Unfailversiche-

rurgsg^setzes.)
F-rner ist auch die Lohaackerei, die der

teschwerdeführer nach seiner Angabe etwa an

fremde Auftraggeber ausfürt, als Neben-

ieb der Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft ver-

cherungspflichriir Daß wieder Beschwerdeführer

behauptet, die Entschädigung für diese Tätigkeit
der R^gel durch Gegenleistungen der Auftrag-

• folgtest versicherungspflichtigunerheblich.
Der Beschwerdeführer will schließlich deshalb

nen Fuhrwerksbetrieb nicht als besonders
:u nla^enden Betrieb galten lassen, weil er

'neinsdiaftlich mit seinem Verwandten Fr« K

führe. Wenn auch zugegeben werden mag,
die beiden Knechte sich gegenseitig hei den

i-ohnführern unterstützen, so kann deshalb noch

nicht von einem Gemeinschaftsbetriebe in gesetz¬
lichem Sinne die Rede sein, da hierfür alle

Voraussetzungen fehlen; denn nach der Aussage
des Fr. K. betreibt jeder der beiden K. das Führ¬

erschaft für eigene Rechnung, jeder besitzt einem

großen Wagen und Pferde, die Geschäftsunkosten

werden nicht gemeinschaftlich getragen. Hiernach

ist die Aufnahme des Beschwerdeführers in das

Arbeitsverzeichnis der Fuhrwerks-Berufgenossen-
schaft zu Recht erfolgt und von dieser, wie

geschehen, zu erkennen.

Ändert das Oberversicherungsamt eine von

der Berufsgenossenschaft als vorläufig fest¬

gestellte Rente ab, so gilt sie als Dauerrente,
wenn das Oberversicfaerur jsamt sie nicht aus¬

drücklich als vorläufige Rente feststellt. Rek.-

Entsch. des Reichsversicherungsamts vom 21. Mai

1919, Ia 511/19, 9 — 9. Rek.-Senat.

Gründe: Zunächst war die Zulässigkeit des

Rekurses zu prüfen. Die Beklagte hat dem

Kläger durch Bescheid vom 31. August 1918 und

Entscheid vom 16. Dezember 191P vom 16. Juni

1918 ab eine laufende Teilrente von 331/« v. H.

gewährt und diese als vorläufige bezeichnet. Das

Oberversicherungsamt hat unter Aufhebung des

angefochtenen Entscheids die Beklagte ver¬

urteilt, „dem Kläger vom 16. Juni 1918 ab bis

auf weiteres eine 40prozentige Rente zu zahlen.*

Eine Feststellung, daß diese Rente eine vorläufige
sein soll, ist weder in der Urteilsformel noch in

den Urteilsgründen getroffen. Dagegen enthält

das Urteil am Schlüsse den Vermerk, daß dagegea
der Rekurs gemäß § 1700 Nr. 7 RVO. nicht zu¬

lässig sei. Dieser Vermerk läßt zwar auf die

Absicht des Oberversicherungsamts schließen, die

Teilrente ebenfalls als vorläufige festzusetzen,
er ist jedoch nicht geeignet, die vom Gesetz

verlangte Bezeichnung der Rente als eine vor¬

läufige zu ersetzen. Diese Bezeichnung muß

sich vielmehr klar und unzweideutig aus dem

Urteil selbst ergeben, und zwar wird es erforder¬

lich sein, sie in die Urtedsformel selbst auf¬

zunehmen. (Zu vgl. Rek.-Entsch. 2278 u. 2791,
A. N. 1915, S 330 und 407.) Da dies im vor¬

liegenden Falle nicht geschehen ist, ist die dem

Kläger vom Oberversicherungsamt zugebilligte
Teilrente von 40 v. H. als Dauerrente anzusehen,
um deren erste Festsetzung es sich handelt. Der

Rekurs ist daher entgegen den Vermerken am

Schlüsse des vorgetroffenen Urteils zulässig.

!

Soziale Chronik,

Der Deutsche Verein fflr öffentliche Gesund¬

heitspflege wird seine diesjährige Tagung Ende

September odef Anfang Oktober in Weimar ab¬

halten und dabei folgende Gegenstande behandelt:

1. Hebung der Volkskraft durch Ernährung und

Körperpflege; 2. Die Frage der Sozialisierung des

Heilwesens; 3. Wie weit kann las Wohnungs¬
wesen vergesellschaftet werden?

Gen-iue Zeit der Tagung und die Namen

der Berichterst itter werden demnächst bekannt¬

gegeben werden.

Zur Durchführung der auf der vorjährigen
Versammlung des Vereins beschlossenen Aus-

gestait in j seiner Tätigkeit auf sozialhygienischem
Gebiete ist ein Haaptaasschaß des Vereins ge¬
bildet worden, dessen Geschäftsführung Dr. med.

A. Fischer, Karlsruhe, Herrenstraße 34, übertragen
worden ist
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Tagung der Geburts-, Arbeits- und Alters-

Invaliden. An den beiden Pfingsttagen fand in

Frankfurt a. M. eine Delegierten-Konferenz der

Geburts-, Arbeits- und Alters Invaliden, Erwerbs¬

unfähigen und Erwerbsbeschränkten statt. Über

die trostlose Lage dieser Invaliden, deren Auf¬

gaben, Ziele und Forderungen wurde eingehend
beraten und auf das eindringlichste ein Appel an

den Staat und die Gemeinden gerichtet, endlich

der furchtbaren Lage der Invaliden, Schwachen

und Alten ein soziales Verständnis entgegen¬

zubringen und allen körperlich dauernd Leidenden,

Siechen, Alten und unversorgten Müttern zahl¬

reicher Kinder, ein menschenwürdiges Dasein, die

wirtschaftliche Existenz zu kichern. Im Verfolg
dieser Forderungen soll eine Eingabe an die

Regierung und Volksvertretung gerichtet werden,
eine reichsgesetzliche Regelung der Erwerbs-

beschränkten- und Erwerbsunfähigen-Fürsorge zu

treffen. Einstimmig wurde zur Vertretung aller

Interessen die Gründung des Reichsbundes der

Invaliden, Erwerbsbeschränkten und Erwerbs¬

unfähigen, Sitz Frankfurt a. M., beschlossen. Zu

ersten und zweiten Bundesvorsitzenden wurden

Jobs. Lüneburg, Frankfurt a. IC«, und F. G. Sommer,

Berlin, gewfählt. Die Geschäftsseile des Reichs¬

hundes der Invaliden, Erwerbsbeschränkten und Er¬

werbsunfähigen ist in Frankfurt a.M., Einhornstr.2.

Literatur.

Die Arbeitslosen - Fürsorge. Zusammen¬

stellung und Erläuterung der diesbezüglichen
gesetzlichen Verordnungen vom 13. November 1918

bis 15. April 1919. Von G. Leppert, Verwalter am

Arbeitsamt Ettlingen. Karlsruhe 1919. Verlag
der G. Braunschen Hofbuchdruckerei Preis 70 Pf.

Die Reichsverordnung vom 13. November 1918

ist seither einer Reihe einschneidender Ver¬

änderungen unterzogen worden, so daß ihre

ursprüngliche Form als wesentlich verändert

erscheint. Durch diesen Umstand herrscht in

den an dieser Verordnung interessierten Kreisen

und auch nicht zuletzt bei einer Reihe von

Fürsorgestellen mehr oder weniger Unklarheit

über die geltenden Bestimmungen. Um diesem

Mißstande zu steuern, ist hier in gedrängter Form

ein Bild der für die Praxis wichtigsten Punkte

gegeben, deren Kenntnis auch für die in der

Sozialversicherung Tätigen von Nutzen ist.

Geschäftsbericht für 1918 der Allgemeinen
Ortskrankenkasse für das rechtsrheinische

Düsseldorf.

Bericht der Verwaltung der Berufsgenossen¬
schaft der Molkerei-, Brennerei- und Stärke-

Industrie für 1918.

Bericht über die Durchfuhrung der Unfall-

verhfltungsvorschriften und die Tätigkeit der

technischen Aufsichtsbeamten der Nahrungsmittel-
industrie-BerufsgenossenschCaft im Jahre 1918.

Fragen-Beantwortung.
(Für briefliche Auskünfte sind 25 Pf.

für Auslagen einzusenden.)
Nach Wa

Präge: Von welchem Zeitpunkt ab sind bei

Erhöhung des Gehalts mit Wirkung auf die zu¬

rückliegende Zeit die erhöhten Beiträge zu zahlen ?

Antwort: Die Beiträge nach der höheren

Beitragsklasse können erst seit dem Tage ver¬

langt werden, an dem Bewilligung der rück

wirkenden Gehaltserhöhung ausgesprochen wir<r

Dies folgt aus dem Grundsatz, daß bei An

rungen des Grundlohnes eine Änderung
Leistung für die zurückliegende Zeit nicht ein

tritt (§211 RVO.). Ist dies aber der Fall,
kann die Änderung des Lohnes auch keine Ande«

rung der Beiträge für die zurückliegende Z

begründen. §818 Abs. 3 RVO. kann für diesen
Fall keine Anwendung finden.

Nach A. (Bayern.)

Frage: Kann die Stadtgemeinde zum Ersar

der Kosten herangezogen werden, wenn Kasser

mitglieder bei politischen Unruhen durch SchuC

Verletzungen u. dergi. in ärztliche Behandlung
oder zur Behandlung ins Krankenhaus kommen-

aAntwort: Voraussetzung eines Anspruch

gegen die Gemeinde wäre, daß nach § 1542 RV

der Versicherte nach anderen gesetzlichen Voi

Schriften Schadenersatz beanspruchen kann; nach

allgemeinen Gesetzesbestimmungen als schuldl

zu den Verletzungen gekommen wäre. Nach den:

bayerischen Gesetz vom 12. März 1850 über die

Haftung bei Aufruhr wird für haftbar erklärt:

a) Die politische Gemeinde, in deren Beziri

die einschlägigen Vergehen verübt werden,

b) der Staat in dem Falle, wenn die zu¬

sammengerottete Menge überwiegend aus nicht

beurlaubten Soldaten besteht. Ausnahmswei-

entfällt die Haftung der ersatzpflichtigen pol
tischen Gemeinde nach Art. 1 Abs. 2 des Gesetz»

für den Betrag des Schadens, der den Beschädigt»
^aus Versicherungsanstalten** ersetzt wird. Pro

fessor Oertmann erklärt in seinem Lehrbuch de

bayerischen Landesprivatrechts: ob es sich u

öffentliche oder private Versicherungsanstalten
handelt, macht nichts aus, auch der von Berufe

genossenschaften oder Invaliditätsversicherun^
anstalten gedeckte Schaden läßt die Haftpfli«
der Gemeinde wegfallen. In diesem Falle haft*

die Gemeinde weder dem Beschädigten noch d

Versicherungsanstalt.
Nach diesem Wortlaut des Gesetzes ka

also die Gemeinde zum Ersatz solcher Koster.

nicht herangezogen werden, denn die Kranken

kasse ist ebenso eine Versicherungsanstalt u

die Berufsgenossenschaft.

Nach A.

Frage: Unsere Satzung ist in bezug auf die

Lohnstufenzuteilung geändert worden. Welche

Wirkung hat diese Änderung auf die freiwillig
Mitglieder ? Verbleiben dieselben in der bi>

herigen Stufe oder werden sie nach dem Loht

den sie bei ihrem Austritt hatten, der ent

sprechenden neuen Stufe zugeteilt? Müssen die

betreffenden Mitglieder von dieser neuen Zu«

teilung verständigt werden?

Antwort: Da alle Mitglieder die nach Geset:

und Satzung ordnungsgemäß erfolgte Ander

der Satzung gegen sich gelten lassen müssen,

muß das freiwillig beigetretene Mitglied (§ U*

RVO.) und dasjenige Mitglied, welches sich weiter

versichert hat (§ 313 RVO.) sich auch gefall*
lassen, daß es wie die übrigen Mitglieder «i

der geänderten Satzung entsprechenden Loh:

stuf zugeteilt wird. Es muß aber diese Ar

rung dem Mitglied mitgeteilt werden, damit K

Gelegenheit hat, das ihm zustehende Austritt^

recht geltend zu machen, wenn es mit der Ande

rung nicht einverstanden sein sollte.

Verantwortlich fur Redaktion: .Josef Aman, Berlin, Verla«: C. Oiebel, BerUn. Druck: A. Schlicke * Ute., Beruis > fc>
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für bie 41/* % ®df)ö£attmetftt!t{jett fönnen oom 4. Sttttt ab,
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$ie 3roifcr)enjd)eine fmb mit 33erjeid)niffen, in bie fie nad) ben ^Beträgen unb innerhalb
biefer nad) ber 9cummernfolge georbnet einzutragen fmb, toäfyrenb ber Sßormittagsbienftftunben
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53o* ben 3tt>ifd)enfd)einen ber früheren 3!rtegdattleii)ett ift eine größere 2lnjar)l noer)
immer tiicr)t in bie enbgültigen (Stücfe umgetaufdjt toorben. 2)ie 3nt)aber toerben aufgeforbert,
biefe 3tr>ifc^enfcr)eine in icjrem eigenen ^ntereffe möglict)ft balb bei ber „Uttttaufdtftclle fitr
bie &rteß3attlei*?ett", ©erlitt W 8, ©e*)rettf*rafte* 22, jutn Umtaufd) einzureiben.

Berlin, im 3unin919.

9tet<ty$&anf^ireftoriunu
£aoenftein. o. ©rimtn.

fcrd.Dümrnlere Verlagsbuchhandlung, Berlin 803 6$, Schützenftr. 29-30

Soeben ift erfd)iencn r

Grgänzungsband 1919 zu Götze-Schindler

Jahrbuch der Hrbetterverffcberung 191$
31. Jahrgang 1919 Had) amtlid)cn Oucllcn^zulammcngcltdlt Preis 10 Mark

3abraang 191$ mit Crgänzungsband 1919 (4 Bände) flusnabmepref* 24 mark [T"
Die(er Ergänzung!band bringt die inzwischen ergangenen €nt[d)eidungen zu den betreffenden Paragraphen der RUO.
und ferner die einfcblägigen neuen Bekanntmachungen und Uerordnungen. fluberdem enthält er die „Ortslöb^e",die inzwischen für viele Betriebe anderweit feftgelefet find, fowie die „3abrf$arbeit$verdienfte land* und

forftwirtfcbaftlidur Arbeiter44, die inzwifchen ebenfalls vielfad) abgeändert find.
Ht die Bcfiijer des Jahrbuch« I91S i[i die J?n[ebaffung des Ergänzungsbandes ein Erfordernis, aber auch den neuen Beziehern kann nur
emptohlen werden, den Jahrgang 191$ ncd) nachträglich zu beftclkn. Dcrjclbe enthalt u. a. gleichzeitig den collftJndiacn Ccxt der RUO.¦It Ca«Te«de« vom JUwcrlmnac«, die {amtliche Cmfcheidungcn u[w. bringen, to dat das Jahrbuch ztglcicb eine« t>ollffä«dlgen

««4 xwar den neneftc« Kc«imentar zur RUO. bildet.

Qm entbehr lieb für Vcrftcberungsbebörden, Berufsgcnoffenfebaften, Kranhenkaffen, Kaffenbcamtc,
©ewerhfebaften, groftgewerblicbe Unternehmungen, 8ozialpolitiher, jSrrte, Hnvralte ufw.
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Der 6tellennod)tod0
if! jetjt oen der nrögten tPid^tigfdt 6cf der großen

SttUtnloflgreit bcjonder* unter nnferen beim*

gelehrten flricgetcüncljtnern und nnferen toeiblld>cn

äerufoongebo'rfgen

ma$
ffir befölcunigrc Unterbringung geforgt »erden.

9*de offene 6tcUunfcbei J&ebSrden, jRronfenPofTen,

^erufggenofTenf<a)ofsen, Hed>t0ontodlten, Patent'

antvälten, t>erfid)erungogefellf<f)aften und 3nöuflrie*

betrieben if! fofort unferem auflandigen Orte* oder

unferem 3*nrral» Stellennachweis an melden.

mit allen Witteln mu0 die Stellenvermittelung

gefordert werden.

Vertragsformulare
zur Anstellung auf Grund der Dienstordnung

Preis:

bis 25 Stück pro Stück 2t Pf.

darüber
„ m

15
„

hält vorrätig

Verlagsbuchhandlung Carl Giebel
Berlin 0 27, Dircksenstraße 4.

Von der

Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge
des Verbandes der Bureauangesteilten

kOnnen Im Einzeltall bereits nadi 5 Jahren gewahrt werden:

InvalidenunterstQtzung: 150 Mk. lahrlldi pro Anteil (der Satz

steigt mit der Dauer der zurückgelegten Wartezelt);

mtersunterstUtzung: nach vollendetem 65.Lebens|ahre In HOhe

der InvalidenunterstQtzung;

Witwenunterstützung: 50 v.H der InvalidenunterstQtzung;

WaisenunterstUtzung an Waisen Im Alter bis zu t6 Jahren.

An Beitragen Ist pro UnterstOtzungsantell und Monat zu zahlen:

t.10 Mk. von Mitgliedern, die Im Alter bis zu 40 Jahren

t-50
.. „ ••••»*).

2.—
m u m . .

höheren Alter Anteile erwerben.

Es kOnnen bis zu fünf Anteilen Obernommen werden.

8eltrtttsformulare~und nähere Auskünfte übermittelt auf Wunsch die

Hauptgeschäftsstelle des Verbandes

Verbandsvorsnzender Carl Giebel, Berlin 0 27. Dircksenstraße a.

Dr. F. E. Petri
i

In der deutschen Schrift-

und Umgangssprache.

Große Ausgabe
30. Auflage, vollständig neu bearbeitet

von Oberlehrer Uc. Dr. Wilhelm Erbt

75 Druckbogen • 1200 Selten mit Ober

100000 WorterklArungen

Gebunden 10 Merk

Ml

Volks - Ausgabe
39. Auflage, neu bearbeitet von Prot

Dr. Rudolf Krause

55 Oruckbogen • 862 Selten mit etwa

70000 Worterklarungen

Gebunden 7fBO Merk

Zu beziehen durch die

Verbands - ßnchhandlung Carl 6iebt>

Berlin 0 27, nirckaeOatra*** i

<P "1

Herbert Gehrke
Berlin-Schöneberg
Kolonnenstraße 26

ü ¦

i Schreibmaschinen j
Farbbänder

Kohle-u.Durchschlag-
¦ Papiere ¦ r*

Reparatur-Werkstatt
o o

fjj Fernspr.: Nollendorf 203

urtstlscne Werke oller

Art, KlQssiker-Ausgaber

und sonstige Hterartsciie

Erscheinungen
können bezogen werden durch du

VgröandiöuchhandluDö Carl GM?
Berlin 0 27. Oirdcsenstra&e »

Verlag: C. Giebel, Berlin 0 17, Dirckjenjtraße 4. — Verantwortlich fttr den Anzeigenteil: H. Zaddach, Berlin.

Druck yon Alexander 8chlicke et Cie., Berlin N 14. KieUeer Strafi* Rfl-8*.


